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Änderungsantrag 2
Isabella Lövin

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Pläne zur Wiederauffüllung der 
Kabeljaubestände in der Verordnung 
(EG) Nr. 1342/2008 des Rates vom 18. 
Dezember 2008 zur Festlegung eines 
langfristigen Plans für die 
Kabeljaubestände und die Fischereien, 
die diese Bestände befischen1 haben trotz 
einschneidender Maßnahmen wie 
Verringerung der 
Jahresgesamtfangmengen und Verbot der 
Fangaufwertung nicht ihr Ziel erreicht, 
dass sich die Kabeljaubestände erholen; 
andere Maßnahmen sind nun geboten.
____________________
1. ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 20.

Or. en

Begründung

Die Bestände in den Seegebieten Kattegat, Rockall, Keltische See, West of Scotland, Irische 
See und Nordsee sind ausnahmslos mehr oder weniger erschöpft. Zum Teil sind sie 
eingebrochen, und die Gebiete sollten gesperrt werden. Mit dieser zusätzlichen 
Einschränkung der Fänge in der Laichzeit wäre ein besserer Schutz gegeben als in der 
jetzigen Lage.

Änderungsantrag 3
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Einziger Artikel - Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer i – Spiegelstrich 1
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Verordnung (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 - Absatz 2 - Buchstabe a - Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– in Ziffer (i) werden die Worte „Nummer 
6.8 zweiter Absatz" gestrichen;

– in Ziffer (i) werden die Worte „Nummer 
6.8 zweiter Absatz“ gestrichen, und die 
Jahreszahl 2010 wird durch 2013 ersetzt;

Or. pt

Begründung

Durch die vorgeschlagene Änderung soll dafür gesorgt werden, dass Dreiwand-, Einwand-
oder Verwickelnetze in einer Tiefe von über 200 m in den ICES-Zonen VIII, IX und X, im Golf 
von Biskaya sowie in den portugiesischen Gewässern vor dem Festland und um die Azoren 
bis 2013 eingesetzt werden dürfen.

Änderungsantrag 4
Luis Manuel Capoulas Santos
Einziger Artikel - Nummer 1 - Buchstabe b – Ziffer i - Spiegelstrich 1
Verordnung des Rates (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 - Absatz 2 - Buchstabe a - Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– in Ziffer (i) werden die Worte „Nummer 
6.8 zweiter Absatz" gestrichen;

– in Ziffer (i) werden die Worte „Nummer 
6.8 zweiter Absatz“ gestrichen, und die 
Jahreszahl 2010 wird durch 2013 ersetzt;

Or. pt

Änderungsantrag 5
Ian Hudghton

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Einziger Artikel – Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer i – Spiegelstrich 5 a (neu)
Verordnung des Rates (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffern vii–ix (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- Folgende Ziffern werden angefügt:
„(vii) Im Fall von Fahrzeugen mit 
Maschengrößen im Bereich 110 mm bis 
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119 mm und einem 
Quadratmaschenfenster von 120 mm 
muss der an Bord behaltene Fang zu 
mindestens 70 % in einer beliebigen 
Kombination der Zielarten bestehen, die 
in der längeren Liste der Zielarten für den 
Maschenöffnungsbereich 80 bis 90 m in 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 
850/98 aufgeführt sind, und darf 
höchstens 5 % Kabeljau enthalten.
(viii) Wenn bis zum 1. September des 
jeweiligen Jahres nicht mehr als 50 % der 
TAC eines einzelnen Mitgliedstaats in 
Anspruch genommen worden sind, wird 
Schellfisch ab diesem Zeitpunkt von den 
Anforderungen an die 
Fangzusammensetzung ausgenommen, 
und die Anforderungen bezüglich der 
übrigen zwei Arten, Kabeljau und 
Wittling, werden von 30 auf 20 % gesenkt.
(ix) Abweichend von Nummer 6.1 darf der 
Fang von Bunter Kammmuschel 
betrieben werden, sofern
a) das Fanggerät mit einem 
Selektionsgitter gemäß Anlage 2 
Buchstaben b, c, d und e des genannten 
Anhangs oder mit einem 
Quadratmaschenfenster Wie in Anlage 5 
des genannten Anhangs beschrieben 
ausgestattet ist;
b) mindestens 90 % des an Bord 
behaltenen Fangs in Gewicht aus Bunter 
Kammmuschel besteht.“

Or. en

Änderungsantrag 6
Isabella Lövin

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Einziger Artikel – Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer i a (neu)
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Verordnung des Rates (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) Folgender Buchstabe wird eingefügt:
„aa) Folgender Absatz wird eingefügt, 
und seine Anwendbarkeit ist für die Zeit 
vor dem 1. Januar 2013 vorzusehen:
‘5a.  In der Zeit vom 1. Januar bis zum 
30. April eines jeden Jahres darf kein 
Fahrzeug Schleppgeräte einsetzen, sofern 
es nicht uneingeschränkt den 
Anforderungen des Artikels 13 der 
Verordnung (EG) Nr. 1342/2008 des 
Rates entspricht.’“

Or. en

Begründung

Die Bestände in den Seegebieten Kattegat, Rockall, Keltische See, West of Scotland, Irische 
See und Nordsee sind ausnahmslos mehr oder weniger erschöpft. Zum Teil sind sie 
eingebrochen, und die Gebiete sollten gesperrt werden. Mit dieser zusätzlichen 
Einschränkung der Fänge in der Laichzeit wäre ein besserer Schutz gegeben als in der 
jetzigen Lage.

Änderungsantrag 7
Pat the Cope Gallagher

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Einziger Artikel – Nummer 1 – Buchstabe b- Ziffer i b (neu)
Verordnung des Rates (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ib) Buchstabe c erhält folgende Fassung:
„c) Nummer 6.3 erhält folgende 
Fassung:
'6.3. Abweichend von den Nummern 6.1 
und 6.2 darf in den genannten Gebieten 
innerhalb der genannten Zeiträume 
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Fischfang mit Küstenstellnetzen, die mit 
Pflöcken befestigt sind, Dredschen für 
Jakobsmuscheln oder Miesmuscheln, 
Zugnetzen und Strandwaden sowie 
Reusen betrieben werden, sofern
(i) keine anderen Fanggeräte als 
Küstenstellnetze, die mit Pflöcken 
befestigt sind, Dredschen für 
Jakobsmuscheln oder Miesmuscheln, 
Verwickelnetze oder Reusen an Bord 
mitgeführt oder eingesetzt werden und 
(ii) keine anderen Arten als materielle, 
Köhler, Lachs, Weichtiere, Kleiner 
Katzenhai  (Scyliorhinus Canicula) und 
Krustentiere an Bord behalten, 
angelandet oder an Land gebracht 
werden.“

Or. en

Begründung

Verwickelnetze wurden in dem angegebenen Gebiet der Zone VIa von kleinen, in Küstennähe 
operierenden Fahrzeugen zum Fang von Krustentieren und Kleinem Katzenhai eingesetzt, 
bevor Anhang III und die Anlagen zu Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 
Anwendung fanden. Solche Netze werden nicht zum Fang auf Kabeljau, Wittling oder 
Schellfisch benutzt, und ihre Auswirkungen auf diese Bestände werden nahezu Null betragen.
Den betroffenen Küstenfischern wird ohne Not eine Einkommensquelle genommen.

Änderungsantrag 8
Ian Hudghton

Proposal for a regulation
Einziger Artikel – Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer i c (neu)
Verordnung des Rates (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ic) Buchstabe c erhält folgende Fassung:
„6.3. " Abweichend von den Nummern 
6.1 und 6.2 darf in den genannten 
Gebieten innerhalb der genannten 
Zeiträume Fischfang mit 
Küstenstellnetzen, die mit Pflöcken 
befestigt sind, Verwickelnetzen, 
Dredschen für Jakobsmuscheln oder 
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Miesmuscheln, Handleinen, Reißangeln, 
Zugnetzen und Strandwaden sowie 
Reusen betrieben werden, sofern
(i) keine anderen Fanggeräte als 
Küstenstellnetze, die mit Pflöcken 
befestigt sind, Verwickelnetze, Dredschen 
für Jakobsmuscheln oder Miesmuscheln, 
Handleinen, Reißangeln oder Reusen an 
Bord mitgeführt oder eingesetzt werden 
und 
(ii) keine anderen Arten als Makrele, 
Köhler, Lachs, Weich- und Krustentiere 
an Bord behalten, angelandet oder an 
Land gebracht werden.“

Or. en

Änderungsantrag 9
Ian Hudghton

Proposal for a regulation – amending act
Einziger Artikel – Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer i d (neu)
Verordnung des Rates (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(id) Folgender Buchstabe wird eingefügt:
„ca) Der Nummer 6.5 (i) wird folgender 
Wortlaut angefügt:
 'Das Quadratmaschenfenster muss 
mindestens drei Meter lang sein, außer 
wenn es in Netze eingefügt wird, die von 
Schiffen mit weniger als 112 kW gezogen 
werden; in diesem Fall muss es 
mindestens zwei Meter lang sein;

Or. en

Änderungsantrag 10
Pat the Cope Gallagher

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Einziger Artikel – Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer i e (neu)
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Verordnung des Rates (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c a, c b und c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ie) Folgende Buchstaben werden 
eingefügt:
„ca) Nummer 6.6 erhält folgende 
Fassung:
'6.6 Abweichend von Nummer 6.1 darf 
Fischfang mit Schleppnetzen, 
Grundschleppnetzen oder ähnlichen 
Fanggeräten betrieben werden, sofern
(i) alle Netze an Bord des Fahrzeugs mit 
einer Mindestmaschenöffnung von 110 
mm bei Fahrzeugen mit einer Länge über 
alles von mehr als 15 m und mit einer 
Mindestmaschenöffnung von 110 mm bei 
allen anderen Fahrzeugen konstruiert 
sind; bei Fahrzeugen mit unter 15 m 
Länge muss, wenn der nachgeprüfte 
Anteil der Kabeljaufänge weniger als 
1,5 % beträgt, die Maschengröße den 
Maschenöffnungsbereichen und Zielarten 
entsprechen, die in Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 850/98 festgelegt 
sind; 
(ii) höchstens 10 % des an Bord 
behaltenen Fangs in Gewicht aus einer 
Mischung von Kabeljau und Wittling 
besteht;
(iii) das verwendete Fanggerät mit einem 
Quadratmaschenfenster wie in Anlage 5 
des genannten Anhangs beschrieben 
ausgestattet ist, falls der an Bord 
behaltene Fang zu weniger als 90 % aus 
Seelachs besteht;
(iv) das verwendete Fanggerät mit einem 
Quadratmaschenfenster wie in Anlage 6 
des genannten Anhangs beschrieben 
ausgestattet ist, falls die Länge des 
Fahrzeugs über alles höchstens 15 m 
beträgt, und zwar unabhängig von der 
Menge der an Bord behaltenen 
Seelachsfänge;



PE454.682v01-00 10/12 AM\852169DE.doc

DE

(cb) Folgende Nummer wird eingefügt:
'6.6a. In der Zeit vom 1. Januar bis zum 
31. März und vom 1. Oktober bis zum 31. 
Dezember ist jeglicher Fischfang in dem 
Gebiet verboten, das dem ICES-Rechteck 
39E3, definiert durch eine Linie zwischen 
folgendem geografischen Koordinaten, 
entspricht:
Länge
Breite
7o00 W
55o00 N
6o00W
55o00 N
6o00W
55o30 N
7o00 W
55o30 N,
soweit Fanggeräte eingesetzt werden, die 
in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 
1342/2008 vom 18. Dezember 2008 
aufgeführt sind; der Schiffsführer eines 
Seefischereifahrzeugs oder eine andere 
Person an Bord darf keine Person an 
Bord zu dem Versuch veranlassen oder 
ermächtigen, Fisch aus dem angegebenen 
Gebiet zu fangen, anzulanden, umzuladen 
oder an Bord zu behalten.
cb) Folgende Nummer wird eingefügt:
'6.6b In der Zeit vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember ist jeglicher Fang in den 
Gebieten verboten, die den ICES-
Rechtecken 47E3 und 46E2 im 
nördlichen Teil der Zone VIa 
entsprechen; der Schiffsführer eines 
Seefischereifahrzeugs oder eine andere 
Person an Bord darf keine Person an 
Bord zu dem Versuch veranlassen oder 
ermächtigen, Fisch aus dem angegebenen 
Gebiet zu fangen, anzulanden, umzuladen 
oder an Bord zu behalten.’“



AM\852169DE.doc 11/12 PE454.682v01-00

DE

Or. en

Begründung

(i) Die Verwendung der bisherigen Maschengröße von 120mm und eines Netzblatts von 
120mm schafft erhebliche Schwierigkeiten für irische Fischer, die in den gemischten 
Fischereien (Butten, Seeteufel und Seehecht) vor dem Nordwesten der Grafschaft Donegal, 
hauptsächlich bei den Stanton Banks, Fang betreiben. Ihre Fahrzeuge dienen dem Fang von 
Butten, Seeteufel und Seehecht, und in ihrer Fischerei kommen sehr wenige Beifänge von 
Schellfisch, Kabeljau und Wittling vor. Fangdaten aus Gerichtsverfahren haben gezeigt, dass 
das Netzblatt mit 110 und 120 mm ebenso große Erhaltungsvorteile bei Wittling und 
Schellfisch bewirkt, und Beobachterdaten haben ergeben, dass Kabeljaufänge in dem 
genannten Gebiet sehr gering ausfallen (unter 1,5 %).

Die Änderung in Nummer 6.6 Ziffer i ist nötig, damit kleine irische Fahrzeuge unter 15 m den 
bisherigen Maschengrößenbereich nach Anhang 1 der Verordnung Nr. 850/98 des Rates 
nutzen können. Bei diesen Fahrzeugen kommen extrem geringe Fänge von Kabeljau, 
Schellfisch und Witt Ling vor, und die Fischer können bei einer Maschengröße von 110 mm 
ihre Existenz nicht sichern. Überdies ist es aus Sicherheitsgründen nötig, dass sie die 
bisherigen Maschengrößen der genannten Verordnung verwenden können, denn sonst müssen 
sie von ihren Häfen rund 80 km in die gefährlichen Gewässer des Nordatlantiks fahren, um 
außerhalb des vorgegebenen Gebiets zu fangen.

(ii) Mit der Senkung des Prozentsatzes wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
Schellfisch von der Zusammensetzung ausgenommen wird und dass die Bestände an Kabeljau 
und Wittling in schlechtem Zustand sind. Schellfisch sollte nicht dazugehören, weil sein 
Bestand nicht so sehr in Bedrängnis ist wie der von Kabeljau und Wittling und er außerdem 
nach einem vorgeschlagenen neuen Bewirtschaftungsplan für die Zone VIa bewirtschaftet 
werden soll.

Neue Ziffern iv a und iv b: In wissenschaftlichen Gutachten wurden die genannten ICES-
Rechtecke als wichtige Gebiete ermittelt, in denen Jungfische bzw. laichender Kabeljau stark 
konzentriert ist. Die Sperrung dieser Gebiete für die gesamte Fischerei würde sich konkret 
durch Verringerung der Kabeljaufänge auswirken. Irland hat bereits die angegebene 
Sperrung eingeführt.

Änderungsantrag 11
Pat the Cope Gallagher

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Einziger Artikel – Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer a (neu)
Verordnung des Rates (EG) Nr. 1288/2009
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(iia) Folgender Buchstabe wird eingefügt:
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„ga) Folgende Nummer wird angefügt:
'(18a) Maschengröße im Zusammenhang 
mit Eberfisch
Eberfisch (Capros aper) wird in Anhang I 
der Verordnung (EG) Nr. 850/98 des 
Rates zur Erhaltung der 
Fischereiressourcen durch technische 
Maßnahmen zum Schutz von jungen 
Meerestieren in die Liste der Arten 
aufgenommen, für die die Maschengröße 
32–54 mm gilt.  

Or. en

Begründung

Durch die Aufnahme von Eberfisch in Anhang 1 der Verordnung 850/98 werden im 
Verordnungstext alle Zweifel daran ausgeräumt, welches die geeignete Maschengröße beim 
Fang von Eberfisch ist, und, was noch wichtiger ist, das Gutachten des STECF zu der im Fall 
Eberfisch angemessenen Maschengröße wird übernommen.


